
Teilnahmebedingungen:

Y Veranstalter:
Stadt Wesseling, Presse und Wirtschaftsförderung,
Alfons-Müller-Platz, 50389 Wesseling

Y Teilnehmer:
Teilnahmeberechtigt sind sowohl Vereine, Verbände, Gruppierungen, aber auch Privatpersonen mit  
Standort bzw. Wohnsitz in Wesseling. 
Alle Personen über 18 Jahren (sowie Jugendliche unter 18 Jahren, sofern deren gesetzliche Vertreter ihre 
schriftliche Zustimmung zur Teilnahme erklären) können teilnehmen.

Y Preisgelder:
Es werden 3 Geldpreise vergeben:
1. Preis: 1.000,00 €,
2. Preis: 750,00 €,
3. Preis: 500,00 €.

Y Teilnahmebedingungen:
Wie die Headline des Wettbewerbs schon verkündet >>> „Zeige uns Dein Wesseling!“
Sende uns kreative, max. einminütige Videos (beispielhafte Videos siehe Kampagne #meinWesseling oder 
www.meinWesseling.city) und zeige uns Deine schönsten Stellen von Wesseling.

Wettbewerb „Zeige uns Dein Wesseling!“ 
Video-Wettbewerb zur Image-Kampagne – #meinWesseling 
Einsendeschluss ist der 29.02.2020

https://youtu.be/Edizrqbwh0g

Online-Infos: wesseling.de, meinWesseling.city Facebook, Instagramm, Twitter



Es gibt keine Vorgaben zur Aufnahmequalität – kreative Handy-Videos sind ebenso teilnahmeberechtigt 
wie Videos in 4K Qualität. Ton: Im Video sollte ein persönliches Statement sowie der Slogan der  
Kampagne „...mein Wesseling“ gesprochen werden. Musik: gemafrei.

URHEBERRECHT! Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer bestätigen durch ihre Teilnahme und Einsendung 
der Videos, dass sämtliche Rechte auf Ton und Bild sowie gezeigten Personen beim Einsender liegen, 
bzw. Genehmigungen vorliegen. Eine nicht vorhandene Genehmigung führt zum Ausschluss der Teilnah-
me. Durch die Einsendung der Videos erteilt jeder Teilnehmer in vollem Umfang seine Nutzungsfreigabe  
zur Veröffentlichung im Rahmen der Kampagne #meinWesseling.

WICHTIG: Bitte sende uns Dein bisher noch NICHT veröffentlichtes Video per YouTube Link 
(NICHT GELISTET) an nachfolgende Email-Adresse: video-wettbewerb@wesseling.de >>> 
Beginn des Wettbewerbs ist der 27.11.2019 >>> Einsendeschluss ist der 29.02.2020.

Y Bekanntgabe und Gewinnauszahlung:
Die drei Gewinner-Videos werden in der Reihenfolge ihrer Platzierung veröffentlicht: 
3. Platz am 27. März 2020, 2. Platz am 27. April 2020, 1. Platz am 27. Mai 2020.
Auf diesem Wege werden die Gewinner informiert.
Die prämierten Videos werden auf sämtlichen bekannten social media Plattformen der Kampagne
#meinWesseling mit Namen des Einsenders veröffentlicht. Durch die Einsendung der Videos erteilt
jede Teilnehmerin/jeder Teilnehmer in vollem Umfang ihre/seine Nutzungsfreigabe zur Veröffentlichung im 
Rahmen der Kampagne #meinWesseling. 
Nach Veröffentlichung des erstplatzierten Videos am 27. Mai 2020 werden die Preisgelder ausgezahlt. 
Hierzu werden die Gewinner per E-Mail von der Stadt Wesseling, Presse und Wirtschaftsförderung,  
benachrichtigt und aufgefordert, ihre Bankkontodaten mitzuteilen.

Y Haftungsausschluss:
Die Stadt Wesseling übernimmt keine Verantwortung für Datenverluste, insbesondere solche, die auf dem 
Wege der Datenübertragung entstanden sind, technische Defekte sowie verloren gegangene, beschädig-
te oder verspätete Einsendungen, die auf Netzwerk-, Hardware- oder Softwareprobleme zurückzuführen 
sind. Etwaige Gewährleistungsansprüche der Gewinner sind ausgeschlossen.

Y Übertragung, Barauszahlung, Rechtsweg:
Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Eventuelle Gewinnansprüche sind nicht übertragbar. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Y Keine Gewinnübermittlung:
Sollte eine Gewinnübermittlung an den Gewinner nicht möglich sein (z.B. da der Gewinnanspruch
aufgrund der Teilnahmebedingungen entfallen ist oder der Gewinner den Gewinn nicht annimmt),
bleibt es der Stadt Wesseling nach eigenem Ermessen überlassen, was mit dem Gewinn erfolgt. 

Y Veröffentlichung der Gewinner:
Die Stadt Wesseling behält sich vor, die Gewinner mit Vornamen, Nachnamen und Wohnort auf allen 
#meinWesseling Kampagnen Plattformen sowie in der Presse zu veröffentlichen.

Wir freuen uns auf „...Dein Wesseling“


